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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1971

Norm

AO §11

AO §53a Abs2

ZPO §266 DVII

Rechtssatz

Forderungen, zu deren Gunsten ein Absonderungsrecht besteht, werden durch das Ausgleichsverfahren nicht berührt.

Wenn eine solche Forderung im Ausgleichsverfahren "anerkannt" wird, hat dies nicht die Bedeutung der Feststellung

wie bei einer Ausgleichsforderung. Ist die Höhe einer solchen Forderung in einem späteren Rechtsstreit entscheidend,

ersetzt die Außerstreitstellung der Parteien, daß im Ausgleichsverfahren die Forderung mit einem bestimmten Betrag

anerkannt worden sei, nicht ihre Feststellung.

Entscheidungstexte

5 Ob 224/71

Entscheidungstext OGH 10.11.1971 5 Ob 224/71
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Entscheidungstext OGH 16.12.1987 3 Ob 139/87

nur: Forderungen, zu deren Gunsten ein Absonderungsrecht besteht, werden durch das Ausgleichsverfahren

nicht berührt. (T1)
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